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I. EINLEITUNG 

Der Konsum von Verhalten und Erleben beeinflussenden Stoffen hat messbar negative Auswir-

kungen auf die Strassenverkehrssicherheit. Das Hauptproblem ist der Alkohol. Auch illegale Dro-

gen gefährden die Sicherheit im Strassenverkehr, wenn auch nicht in dem vielerorts vermuteten 

Ausmass. 

Der vorliegende Bericht zeigt, wie häufig und gefährlich Alkohol und Drogen im Strassenverkehr 

sind, sowie bei welchen Zielgruppen und mit welchen Strategien die Prävention ansetzen soll. 

Westliche Industrieländer sind hochmobilisiert, insbesondere der individuelle Strassenverkehr hat 

ein beachtliches oder gar bedrohliches Ausmass angenommen. Gleichzeitig weisen diese Länder 

einen hohen Pro-Kopf-Konsum von Alkohol auf. Für die Schweiz beispielsweise sind es 9,4 Liter 

(1995) reinen Alkohols pro Einwohner und 15'000 Kilometer pro Fahrzeuglenker. Unter diesen 

Umständen ist die Kombination von Trinken und Fahren nichts Überraschendes. 

 

Eine weitere Erklärung für das Auftreten des Deliktes 'Fahren in angetrunkenem Zustand' ist psy-

chologischer Natur. BERGER, BLIERSBACH & DELLEN (1976) heben die verwandte Motiva-

tionsstruktur der Tätigkeiten Autofahren und Alkoholtrinken hervor, die sie mit dem Begriff 

Auslebenstendenz beschreiben. Tatsächlich äussern besonders diejenigen Autofahrer, die gerne 

alkoholische Getränke konsumieren, dass sie Freude an sportlichem und schnellem Autofahren 

haben (BERGER et al., 1976). 

 

Fahren in angetrunkenem Zustand beschäftigt die Gerichte in hohem Ausmass. Von der Gesamtheit 

aller sanktionierten Straftaten entfällt rund die Hälfte auf den Strassenverkehr. Davon sind 

wiederum 48 Prozent der Kategorie 'Fahren in angetrunkenem Zustand' zuzuordnen (BAUHOFER, 

1990). 

 

Aus gesundheitspolitischer Sicht ist Alkohol im Strassenverkehr in zweierlei Hinsicht brisant. 
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1. Verkehrssicherheit 

Das Risiko, einen Verkehrsunfall zu erleiden, steigt mit zunehmender Alkoholisierung des Fahr-

zeuglenkers massiv. BORKENSTEIN (1974) zeigt, dass das Unfallrisiko bei 0,6 Promille auf das 

Doppelte des Nüchternwertes und bei 1 Promille auf das Siebenfache steigt. Von diesem Durch-

schnittswert weichen die jungen Fahrzeuglenker deutlich ab. Bereits im relativ niedrigen Promille-

bereich von 0,3 bis 0,6 liegt ihr Unfallrisiko um ein Vielfaches höher als dasjenige älterer Fahr-

zeuglenker mit gleicher BAK. Gemäss offizieller Unfallstatistik ist bei 20 Prozent der tödlich ver-

laufenen Unfälle Alkohol die entscheidende Ursache (1994 bei 122 von 679 Todesopfern). Diese 

Zahlen sind nach oben zu korrigieren, da lange nicht bei allen Unfallbeteiligten Alkoholproben 

genommen werden. MÜLLER (1984) schätzt, dass in der ehemaligen BRD in ungefähr der Hälfte 

der tödlich verlaufenen Unfälle mindestens ein Beteiligter durch Alkohol in seiner Leistungsfähig-

keit beeinträchtigt war. Obwohl die Unfälle mit Todesopfern seit Jahren kontinuierlich abnehmen, 

konnte der Anteil der Alkoholunfälle nicht reduziert werden. 

2. Alkohol und Gesundheit 

Nicht selten ist die Auffälligkeit mit Alkohol im Strassenverkehr der erste einer offiziellen Stelle 

bekannt gewordene Hinweis auf ein problematisches, das heisst gesundheitsschädigendes Trink-

verhalten eines Menschen. Problematisches Trinkverhalten und Sucht können sich zumindest in 

bestimmten sozialen Segmenten weit entwickeln, ohne dass dabei Normen verletzt werden. Trin-

ken kann als Anpassungsform an die Umstände des Lebens mit individueller Ausprägung verstan-

den werden, was sich in einer stufenlosen Spannweite von Alkoholkonsum zu -missbrauch äussert. 

Ca. 17 Prozent der 15- bis 74jährigen Schweizerinnen und Schweizer leben abstinent, die grösste 

Gruppe (42 Prozent) konsumiert geringe Mengen (2,5 Liter reinen Alkohol/Jahr) und eine 7 Pro-

zent starke Gruppe nimmt pro Tag mehr als 80 Gramm reinen Alkohol (= untere Gefährdungs-

grenze für Leberzirrhose) ein. Durch die Polizei angehaltene Alkoholfahrer dürften nicht selten 

dieser konsumstarken Gruppe angehören. Ein Alkoholdelikt im Strassenverkehr muss deshalb auch 

Anlass für die Beeinflussung problematischen Trinkverhaltens sein. 

Zumindest für den Alkoholbereich ergeben sich damit erste Hinweise auf Zielgruppen, auf die sich 

Präventionsbemühungen zu richten haben. 

Selbst wenn grosse Unterschiede hinsichtlich der Gesetzestreue innerhalb der Bevölkerung existie-

ren, ist Alkohol am Steuer ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die hohen durchschnittlichen 

Konsummengen und der hohe Stellenwert des Alkohols sowie des Autos weisen darauf hin. Die 

auf 0,8 Promille festgelegte gesetzliche Grenze führt dazu, dass sich gesetzestreue mit alkoholi-

sierten Lenkern solidarisieren. Die 0,8-Promille-Grenze stellt nicht nur ein ungenügendes Krite-

rium für die Unterteilung in gefährliche und ungefährliche Lenker dar, sie liefert den Verkehrsteil-

nehmern auch keine klaren Handlungsanweisungen. Viele Lenker glauben, bereits beim sogenann-
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ten Anrauschungsphänomen, das bei ca. 0,3 Promille eintritt, die gesetzliche Limite überschritten 

zu haben. Auch hier ergeben sich Ansatzpunkte für Präventionsbemühungen (Abb. 7). 
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II. KONSUM VON ALKOHOL UND ILLEGALEN DROGEN 

1. Wer konsumiert was und in welchem Ausmass? 

Um repräsentative Daten über die Häufigkeit des Drogen- und Medikamentenkonsums zu erhalten, 

ist man auf Befragungen angewiesen. Diese geben einen Hinweis auf den Konsum in der "Normal-

bevölkerung"; der Konsum von abhängigen, sozial nicht mehr integrierten Personen kann auf diese 

Weise indessen nicht in vollem Ausmass erfasst werden.  

Die Schweizerische Gesundheitsbefragung hat ergeben, dass ca. fünf Prozent der 15- bis 39jährigen 

im Jahr vor der Befragung mindestens einmal Cannabis konsumiert haben (Jahresprävalenz). In 

derselben Altersgruppe wird Alkohol wöchentlich von 55,7 Prozent, Cannabis von 1,9 und andere 

Drogen (Heroin, Methadon, Kokain, Crack) von 0,2 Prozent konsumiert (Abb. 1). Alle Substanzen 

werden häufiger von Männern als von Frauen eingenommen. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass bei den über 39jährigen Personen der Konsum illegaler Drogen noch seltener ist. 

Abbildung 1: 

Wöchentlicher Konsum der 15- bis 39jährigen in Prozent 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Alkohol

Cannabis

Heroin, Kokain, Methadon,

Crack (0.2 Prozent)

Prozent der 15-39jährigen Wohnbevölkerung  

 

Cannabis ist also die am häufigsten konsumierte illegale Droge. Auch wenn die tatsächlichen 

Zahlen für den Konsum illegaler Drogen etwas höher liegen dürften, zeigt sich, dass dieser im 

Vergleich zum Alkoholkonsum ein Randproblem darstellt. 

Über die Gefährlichkeit der einzelnen Substanzen ist damit aber noch nichts ausgesagt. Aufgrund 

des Konsumverhaltens erscheint folgende Aussage als gesichert: Wenn wir im Strassenverkehr auf 

einen substanzbeeinflussten Fahrzeuglenker treffen, steht dieser mit grösster Wahrscheinlichkeit 

unter Alkoholeinfluss und nur mit geringer Wahrscheinlichkeit unter Drogeneinfluss. 



Häufigkeit und Gefährlichkeit verschiedener Substanzen im Strassenverkehr 5 

2. Konsumtrends 

Beim Alkoholkonsum zeigt ein Vergleich der Jahre 1975, 1981, 1987 und 1992 (MÜLLER, 

FAHRENKRUG & REHM, 1993), dass einerseits der Anteil von Personen mit geringem Alkohol-

konsum (weniger als 20 Gramm reinen Alkohol pro Tag) zunimmt. Andererseits wird die Gruppe 

von Männern grösser, die täglich mehr als 80 Gramm reinen Alkohol trinkt (1987: 4,9 Prozent der 

Befragten, 1992: 6,4 Prozent). 

Zum Konsum illegaler Drogen liegen keine gleich differenzierten Angaben vor und die verschie-

denen Studien dazu sind nicht direkt vergleichbar, da nicht immer dieselbe Methodik angewandt 

wurde. Die Resultate lassen aber eine hohe Stabilität des Drogenkonsums vermuten: Von den 15- 

bis 24jährigen waren es in den Jahren 1971 bis 1993 gleichbleibend 20 Prozent, die über min-

destens einmalige Erfahrungen (Lebenszeitprävalenz) mit Cannabis (Haschisch, Marihuana), und 3 

Prozent, die über Erfahrungen mit harten Drogen (Opiate, Kokain) berichteten. 

Ein abschliessender Vergleich der in den letzten zwanzig Jahren durchgeführten Erhebungen lässt 

vermuten, dass der Konsum illegaler Drogen in den letzten zwanzig Jahren konstant geblieben ist 

und sich beim Alkoholkonsum eine Polarisierung abzeichnet (Zunahme der Viel- und der Wenig-

trinker). 

3. Ursachen 

Der Konsum harter Drogen führt in der Regel zu Problemen, nicht immer sind Probleme aber die 

Ursache des Drogenkonsums. Der Konsum illegaler Drogen wird als Jugendphänomen gesehen 

und mit Protest- und Gesellschaftskritik in Verbindung gebracht. Die Ursachen des Konsums sind 

vielfältig und die Erklärungsversuche haben sich mit der Zeit gewandelt, da sich einige als falsch 

erwiesen haben. Viele Erklärungsversuche sind zudem wissenschaftlich nicht überprüfbar. Wäh-

rend der Erstkonsum illegaler Drogen sich oft zufällig ergeben kann und durch situationsbezogene 

Anreize bedingt ist, wird für den fortgesetzten Gebrauch nach Risikofaktoren gesucht. Wenig wis-

senschaftliche Unterstützung findet die Annahme, dass einzelne Personen aufgrund ihrer Persön-

lichkeit ein süchtiges Verhalten entwickeln, zum Beispiel weil sie innere Konflikte nicht lösen oder 

sich nicht anpassen können. Psychiatrische Konzepte gehen von einer genetischen Bedingtheit des 

süchtigen Konsums aus. Psychoanalytiker sehen die Ursachen in frühkindlichen Mutter-Kind-

Konflikten. Andere machen darauf aufmerksam, dass abweichendes Verhalten erlernt werden kann 

und insbesondere positive Erfahrungen beim Erstkonsum die Wahrscheinlichkeit eines 

fortgesetzten Konsums erhöhen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Drogenkonsum vor allem 

in kritischen Lebensabschnitten vorkommt und die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen sozialen 

Einflüsse mitbestimmend sind. Drogenkonsum wird nach dieser Annahme in solchen Lebenspha-

sen auch zur Bewältigung von Lebensaufgaben eingesetzt. So werden mit dem Drogenkonsum 

bewusst Normen verletzt, um eine nonkonformistische Haltung zu demonstrieren, um die Gleich-
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altrigen zu beeindrucken oder Erwachsensein zu demonstrieren. Die Annahme ist nun, dass nicht 

allen Jugendlichen dieselben Ressourcen (zum Beispiel Kompetenz im Umgang mit anderen 

Personen) zur Verfügung stehen, um die Lebensaufgaben, wie zum Beispiel die Ablösung vom 

Elternhaus zu bewältigen. Risikofaktorenmodelle fassen diese verschiedenen möglichen Ursachen 

zusammen für ein problematisches Drogenverhalten können folgende Faktoren mitverantwortlich 

sein: biologische, psychische und familiäre Aspekte, im weiteren der Einfluss von Gleichaltrigen 

oder soziale Strukturen. Besonders drogengefährdet wäre demnach zum Beispiel derjenige Ju-

gendliche, dessen Drogenkonsum genetisch mitbestimmt ist, dessen Persönlichkeit keine genügend 

emotionale Stabilität aufweist, dessen Eltern selber starke Konsumenten von Drogen oder Alkohol 

sind, dessen Eltern einen problematischen Erziehungsstil pflegen, der sich stärker an seinen 

Kollegen als an seinen Eltern orientiert, und der einer tiefen sozialen Schicht angehört. 

In letzter Zeit hat man aber festgestellt, dass ebenfalls Jugendliche, die keine dieser Risikofaktoren 

aufweisen, mit dem Konsum illegaler Drogen beginnen können. Die Abwesenheit von Risikofak-

toren ist demnach keine Garantie für Drogenfreiheit, offensichtlich müssen auch positive Bedin-

gungen gegeben sein. Positiv kann sich auswirken, wenn gelernt wird, mit Risiken umzugehen, 

oder wenn Risiken umgangen werden können, wenn schwierige Situationen im Leben richtig 

verarbeitet werden können und man dabei richtig unterstützt wird, wenn die eigene Wertschätzung 

vorhanden ist und man sich selber zutraut, mit den Anforderungen des Lebens fertig zu werden. 

Der Konsum weicher und harter Drogen ist bei Jugendlichen zwar nicht so häufig wie andere 

unerlaubte Handlungen, zum Beispiel Vermögensdelikte; hingegen ist er eine nicht ausserge-

wöhnliche Ausdrucksform, mit der versucht wird, mit der Realität umzugehen. Andererseits ist der 

Drogenkonsum problematisch, wenn er als Möglichkeit der Realitätsverarbeitung eingesetzt wird, 

tatsächlich aber lediglich psychische und körperliche Befindlichkeit manipuliert. Die erwähnten 

Erklärungsansätze versuchen zu erhellen, wieso ein kleiner Teil der vielen Probierer zu regel-

mässigen Konsumenten oder gar zu Abhängigen wird. 

Der Konsum von Alkohol ist in unserer Gesellschaft viel stärker verbreitet, und dementsprechend 

sind soziale Normen und situationsbedingte Anreize in der Regel Bedingungen für den Erstkon-

sum. Entsprechend ist auch die Gewöhnung an Alkohol vom sozialen Milieu mitbestimmt. Wer 

Alkohol in grösseren Mengen und regelmässig zu sich nimmt, tut dies in Übereinstimmung mit den 

akzeptierten Trinksitten seiner weiteren oder zumindest näheren sozialen Umgebung. Da nur ein 

kleiner Teil der Alkoholkonsumenten süchtig wird, müssen neben der Wirkungsweise von Alkohol 

weitere Bedingungen für die Entstehung abhängigen Trinkens herangezogen werden. Mögliche 

Faktoren sind Persönlichkeitsstörungen, psychodynamische (neurotische) Entwicklungen, 

genetische Bedingungen und psychosoziale Belastungen (z.B. problematische zwischen-

menschliche Beziehungen in der Familie). 
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III. HÄUFIGKEIT UND GEFÄHRLICHKEIT VERSCHIEDENER 

SUBSTANZEN IM STRASSENVERKEHR 

1. Wie können Häufigkeit und Gefährlichkeit bestimmt werden? 

Präventionsbemühungen müssen schwerpunktorientiert sein. Man muss sich deshalb auch die Fra-

ge nach der Häufigkeit und Gefährlichkeit verschiedener Substanzen im Strassenverkehr stellen. 

Die Konsummuster in der Bevölkerung liefern erste, grobe Hinweise auf die Häufigkeit von Alko-

hol und illegalen Drogen im Strassenverkehr. Auch die offizielle Unfallstatistik gibt nur ungenaue 

Auskunft über das tatsächliche Ausmass der unter Alkohol- und anderem Drogeneinfluss stehenden 

Fahrzeuglenker und über die Gefährlichkeit einer Substanz. In den letzten vierzehn Jahren haben 

die Verunfallten mit möglichem Einfluss von Drogen deutlich bis auf rund 250 zugenommen (Abb. 

2). Gerade bei den Drogen widerspiegelt diese Zunahme aber auch eine Änderung der Strategie 

von Polizei und rechtsmedizinischen Instituten. Mit Sicherheit unterschätzt die offizielle 

Unfallstatistik aber die tatsächliche Zahl von Unfällen mit Einfluss von Alkohol und illegalen 

Drogen, da nicht in allen Fällen geprüft wird, ob diese Substanzen vorliegen. 

Abbildung 2: 

Verunfallte (Verletzte und Tote) mit möglichem Einfluss von Medikamenten, Drogen, Alkohol

 

 

Das tatsächliche Aufkommen von illegalen Drogen und Alkohol im Strassenverkehr kann lediglich 

mit sogenannten Roadside-Surveys erhoben werden. Solche epidemiologischen Studien liegen in 

der Schweiz nicht vor. Die folgenden Hinweise stammen primär aus dem Würzburger Roadside- 

Survey (KR¦GER, 1995). Im Rahmen dieser Untersuchung wurden vor Ort 20ô000 Atemalko-

holkontrollen und Interviews durchgef¿hrt, 12ô200 Speichelproben f¿r die ¦berpr¿fung mºglichen 
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Drogen- und Medikamenteneinflusses gemacht und 5ô000 Unfªlle analysiert. Zudem konnten die 

Messungen gemäss den Erhebungen der KONTIV-Studie gewichtet werden. KONTIV gibt (für 

Deutschland) Auskunft darüber, zu welchem Zeitpunkt (Tageszeit, Wochentag) wieviele Prozent 

Männer und Frauen einer bestimmten Alterskategorie unterwegs sind. 

Die eigentliche Gefahr von illegalen Drogen und Alkohol für den Strassenverkehr kann nur dann 

direkt erfasst werden, wenn der Anteil aller drogen- und alkoholbeeinflussten Fahrzeuglenker in 

bezug zum Anteil der drogen- und alkoholbeeinflussten verunfallten Fahrzeuglenker gesetzt wer-

den kann. Eine diesen Ansprüchen genügende Datenbasis liegt für den Alkoholbereich in zwei 

Fällen vor (BORKENSTEIN, 1974; KRÜGER, 1995). Zumindest Hinweise auf die Gefährlichkeit 

diverser Substanzen liefern Laborexperimente oder Fahrproben zur Erhebung von Leistungsein-

bussen unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Bei einer dritten Methode - den sogenannten Unfall-

verursacherstudien - werden Unfallverursacher in Schuldige und Beteiligte unterteilt, man be-

rücksichtigt also nur diejenigen Fälle, bei denen eine Person aufgrund des Polizeirapportes als 

schuldig oder unschuldig unfallbeteiligt erscheint. Man geht nun von der Annahme aus, dass eine 

gefährliche Substanz eher zu einer "Unfallverursachung" als zu einer "Unfallfreiheit" führt. Eine 

Substanz wird dann als gefährlicher betrachtet, wenn sie im Vergleich zu einer anderen häufiger 

bei den schuldigen Unfallverursachern auftritt als bei den anderen Unfallbeteiligten. Daraus kann 

das relative Risiko einer Substanz im Vergleich zum Risiko 1, das dem Nüchternwert entspricht, 

errechnet werden. 

2. Wie häufig sind Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss? 

Inwieweit die oben erwähnte Zunahme der Unfallzahlen auch eine Zunahme der Fahrten unter 

Drogeneinfluss widerspiegelt, können nur epidemiologische Studien beleuchten. Daten liegen dazu 

aus der Schweiz nicht vor. Die Würzburger Studie kam zu den aus Abb. 3 ersichtlichen Ergeb-

nissen. 

Am häufigsten wird Alkohol im Verkehr festgestellt, gefolgt von Medikamenten und illegalen 

Drogen. Andere Studien zur Häufigkeit von Alkohol im Strassenverkehr geben noch etwas höhere 

Raten an: In Australien, Frankreich und den Niederlanden wurden ca. 4 Prozent der Fahrten mit 

mehr als 0,5 Promille BAK und ca. 2 Prozent der Fahrten mit mehr als 0,8 Promille gemessen 

(ETSC, 1995). 

Abbildung 3: 

Häufigkeit von Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen im Strassenverkehr (Würzburger Roadside 

Survey; KRÜGER 1995) 
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Die Berücksichtigung anderer Datenquellen (z.B. nicht repräsentative Stichproben von rechtsme-

dizinischen Instituten) führt in der Regel zu höheren Schätzungen, was das Auftreten von Drogen 

im Strassenverkehr betrifft. Diese Aussagen basieren auf Studien über Unfallopfer und deren 

Blutproben, die in der Regel wegen Verdachts auf Alkohol genommen wurden. Da Alkohol- und 

Drogenkonsum häufiger in Kombination auftreten als Medikamenten- und Alkoholkonsum, besteht 

die Gefahr, dass in diesen Analysen die Häufigkeit von Drogen im Strassenverkehr überschätzt und 

diejenige von Medikamenten unterschätzt wird. In der zuverlässigeren - hier erwähnten - Studie 

(Roadside-Survey) liegt das Verhältnis von Medikamenten- zu Drogenbeeinflussten bei 4 zu 1 

Prozent. 

3. Welche Substanzen sind gefährlich? 

Wenigstens Hinweise zur Gefährlichkeit diverser Substanzen liefern Experimente zur Erhebung 

von Leistungseinbussen unter Substanzeinfluss sowie Unfallverursacherstudien. Experimentelle 

Befunde zur leistungsbeeinträchtigenden Wirkung von Cannabis werden sehr kontrovers diskutiert. 

Einigkeit besteht bezüglich hohen Dosierungen, die zu massiven Leistungsbeeinträchtigungen 

führen. Beeinträchtigungen psychomotorischer Leistungen sind aber bereits bei sehr geringen 

Dosierungen festzustellen, vor allem in der ersten Stunde nach dem Konsum (SCHMIDT et al., 

1995). Je komplexer die Aufgabe aber ist und um so mehr sie der eigentlichen Fahraufgabe gleicht, 

desto weniger ist die Leistung beeinträchtigt. Leistungseinbussen unter Cannabiseinfluss scheinen 

durch erhöhte Anstrengungen kompensierbar zu sein. Mit diesem Umstand in Zusammenhang steht 

wohl die psychologische Auswirkung der Droge, die anders ist als bei Alkohol: Während Alkohol 

bekanntermassen zu Selbstüberschätzung und Geringschätzung von Gefahren führt, scheint dieser 

Effekt bei Cannabis nicht einzutreten. Ob dies in realen Situationen zu einer vorsichtigen 
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Fahrweise führt, kann indessen nicht beurteilt werden. Angesichts dieser doch zum Teil 

widersprüchlichen Ergebnisse ist es verständlich, dass je nach persönlicher Ansicht nur gerade der 

eine oder eben der andere Teil der Ergebnisse diskutiert wird. Entsprechend verlaufen die 

Diskussionen um den gesetzlichen Grenzwert für Cannabis. Während die einen den Grenzwert Null 

für die einzige Lösung halten, betonen andere die Möglichkeit, einen Grenzwert für Cannabis zu 

bestimmen, der der Limite von 0,5 Promille bei Alkohol entspricht. Diese kontroverse Diskussion 

erschwert die Entwicklung einer passenden Strategie für die Prävention von illegalen Drogen im 

Strassenverkehr. 

Laborexperimente und Fahrproben zur Erfassung der Auswirkungen von Alkohol auf die Fahr-

tüchtigkeit führen zum Schluss, dass ab 0,5 Promille für das Lenken eines Fahrzeuges wichtige 

Funktionen stark beeinträchtigt sind und eine höhere gesetzliche Alkohollimite somit nicht ver-

antwortet werden könne (z.B. KRÜGER, 1990; BARTL et al., 1995). Ab 0,5 Promille werden 

wechselnde Verkehrssituationen und unvorhergesehene Ereignisse deutlich schlechter bewältigt als 

in nüchternem Zustand. Daneben sind auch der Abbau von Hemmungen und die zunehmende 

Risikobereitschaft eine spezifische Auswirkung, die sich nachweislich darin äussert, dass unter 

Alkoholeinfluss von über 0,5 Promille Situationen mit aggressionsauslösenden Reizen schlechter 

bewältigt werden als in nüchternem Zustand. Diese negativen Auswirkungen treten bei Fahranfän-

gern, die noch nicht über ein weitgehend automatisiertes Fahrverhalten verfügen, und bei älteren 

Verkehrsteilnehmern in stärkerem Masse auf. 

Vergleichende Untersuchungen zur Gefährlichkeit verschiedener Substanzen im Strassenverkehr 

liegen nur in Form von Verursacherstudien vor. Diese sind mit methodischen Mängeln behaftet, 

weshalb deren Resultate die Verhältnisse nur ungefähr widerspiegeln. Die verfügbaren Resultate 

zeigen aber alle in dieselbe Richtung. Abb. 4 stellt den Durchschnitt der Resultate zweier Studien, 

die in etwa zu denselben Werten gelangten, dar (zit. KRÜGER, 1994). 
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Abbildung 4: 

Relatives Unfallrisiko unter Einfluss verschiedener Substanzen (Resultate von Unfallverursacherstudien; 

Quelle:Durchschnittswerte der Angaben von HAUSMANN et al., 1988 und TERHUNE et al., 1992) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

keine Substanz

nur Alkohol < 1.0

nur Alkohol => 1.0
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Die Abbildung ist folgendermassen zu lesen: Die Werte sind als das x-fache des Unfallrisikos in nüchternem Zustand zu 

verstehen. Je häufiger die durch eine Substanz beeinflussten Personen den Unfall selbst verschuldet haben, desto höher ist 

der angegebene Wert. Der Wert für Alkohol in Kombination mit Benzodiazepinen (z.B. Valium, Rohypnol) liegt am 

höchsten; er ist aber nicht berechenbar, weil alle Personen dieser Gruppe den Unfall selber verursacht haben.  

Australische Studien mit ähnlicher Methodik kommen zu vergleichbaren Resultaten: Verglichen 

mit Fahrern ohne Substanzeinfluss (= Risiko 1), ergeben sich bei Fahrern unter Substanzeinfluss 

folgende erhöhte Risiken: Alkohol 6,8; Opiate (z.B. Heroin, Morphin) 2,4; Stimulantien (z.B. 

Ecstasy, Kokain) 1,4; Benzodiazepine 1,0 und Cannabis 0,6 (DRUMMER, 1995). 

Die zitierten Verursacheranalysen als indirekte Methode der Risikobestimmung zeigen, dass das 

höchste relative Unfallrisiko bei Alkohol in Kombination mit Benzodiazepinen entsteht, danach 

folgen Alkohol in BAK-Bereichen über 1,0 Promille, Alkohol in Kombination mit Cannabis, 

Alkohol insgesamt, Alkohol in BAK-Bereichen bis 1 Promille, Stimulantien und Benzodiazepine. 

Cannabis hingegen scheint nach diesen Resultaten das Unfallrisiko nicht zu erhöhen. 

Eine Schlussfolgerung kann aufgrund der bisherigen Datenlage nur vorläufigen Charakter haben. 

Alkohol tritt häufiger im Strassenverkehr auf als Medikamente, Medikamente häufiger als Canna-

bis und Cannabis häufiger als harte Drogen. Im Vergleich zu Alkohol ist Cannabis die seltenere 

und die Verkehrssicherheit weniger stark gefährdende Substanz. Eindeutig ist die unfallrisiko-

erhöhende Wirkung von Cannabis in Kombination mit Alkohol. Mit grosser Wahrscheinlichkeit 

haben auch die harten illegalen Drogen sowie hohe Cannabiskonzentrationen eine sicherheits-

beeinträchtigende Wirkung. 



12 Häufigkeit und Gefährlichkeit verschiedener Substanzen im Strassenverkehr 

4. Das Unfallrisiko unter Alkoholeinfluss 

Für den Alkoholbereich liegen differenziertere und verlässlichere Resultate vor als für die illegalen 

Drogen. Die Resultate der Würzburger Studie (KRÜGER, 1995) zeigen, dass 95 Prozent der 

Fahrten in nüchternem Zustand erfolgen und nur in 2 Prozent der Fälle Blutalkoholkonzentrationen 

über 0,3 Promille vorliegen. Alkohol ist aber in ca. 20 Prozent der tödlichen Unfälle zumindest eine 

Mitursache. Es sind proportional also deutlich mehr verunfallte Lenker alkoholisiert als nicht 

verunfallte Lenker, was ein Hinweis auf die Gefährlichkeit des Alkohols im Strassenverkehr ist. 

Genaue Berechnungen sind dann möglich, wenn die Zahlen der repräsentativen Erhebung un-

fallfreier Fahrten (Roadside Survey) zu einer repräsentativen Gruppe von Unfällen in Bezie- 

hung gesetzt werden (auswahlbezogene Fall-Kontroll-Studie). Dieses Vorgehen wurde von 

BORKENSTEIN (1974) und KRÜGER (1995) angewandt. In Abb. 5 werden die in diesen Studien 

ermittelten relativen Unfallrisiken für unterschiedliche Blutalkoholkonzentrationen wiedergegeben. 

Das Unfallrisiko steigt ab 0,5 Promille an, und bei weiter zunehmenden Alkoholkonzentrationen 

erhöht sich die Unfallgefahr exponentiell. 

Die erwähnte Berechnungsart erlaubt es zudem, die verschiedenen Risiken wie Nacht, Alkohol und 

Alter der Fahrzeuglenker voneinander zu trennen. Die Risikoangaben in Abb. 5 stellen Durch-

schnittswerte dar. Betrachtet man die verschiedenen Altersgruppen einzeln, zeigt sich, dass junge 

Fahrzeuglenker speziell gefährdet sind. Ihr Unfallrisiko ist bereits in nüchternem Zustand dreimal 

höher als das der älteren Fahrzeuglenker. Bei Blutalkoholkonzentrationen zwischen 0,5 und 0,8 

Promille ist ihr Unfallrisiko fünfmal höher und bei Werten über 1,1 Promille beträgt es das 

145fache von demjenigen älterer Lenker. Verschiedene amerikanische Studien bestätigen diese 

besonders negativen Auswirkungen von Alkohol auf junge Fahrzeuglenker (MAYHEW et al., 

1986). 
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Abbildung 5: 

Blutalkoholkonzentrationen und Unfallrisiko im Strassenverkehr (Durchschnittswerte) 

 

Aufgrund der individuellen Trinkmengen kommen - zumindest auf deutsche Verhältnisse zutref-

fend - nur ca. 15 Prozent der Fahrzeuglenker als FiaZ-Täter in Frage (KRÜGER, 1995). Ein Drittel 

davon stellt eine besondere Gefahrengruppe dar, da diese Lenker aufgrund ihrer Trinkhäufigkeit 

und -mengen für einen grossen Teil der Alkoholfahrten verantwortlich sind. Im Gegensatz zu den 

ca. 15ô000 von illegalen Drogen abhªngigen Personen sind die ca. 300'000 Alkoholabhªngigen 

(Schätzungen aufgrund Angaben in WEISS, 1993) nicht nur zahlenmässig bedeutsamer, sondern zu 

einem grösseren Anteil sozial integriert und Teilnehmer des motorisierten Verkehrs. Es überrascht 

deshalb nicht, dass z.B. im Kanton Genf ein Drittel der erfassten alkoholisierten Fahrzeuglenker 

eher Anzeichen einer Alkoholabhängigkeit als von sozialem Alkoholkonsum aufweist (MICHIELS 

& LAHARPE, 1996). 

Die Massnahmen gegen Alkohol am Steuer müssen sich stark an diesen besonders gefährdeten 

Personengruppen orientieren. Diese können indessen nur dann genügend unterstützt werden, wenn 

man Alkohol im Strassenverkehr auch in Zusammenhang mit den akzeptierten Trinksitten 

betrachtet. Zumindest was die Einstellungen einer Mehrheit der Verkehrsteilnehmer betrifft 

(KRETSCHMER-BÄUMEL, 1989), ist Fahren in angetrunkenem Zustand ein Massenphänomen. 

Die meisten glauben, dann und wann mit zu viel Alkohol im Blut gefahren zu sein. Von den 

Alkohol konsumierenden Schweizer Autofahrern (81 Prozent) geben nur 31 Prozent der Befragten 

an, nie unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug zu lenken, und 38 Prozent glauben, auch schon mit 

zuviel Alkohol gefahren zu sein (HUGUENIN et al., 1994). Neben spezialpräventive Massnahmen 

müssen deshalb auch an die Allgemeinheit gerichtete Strategien berücksichtigt werden. 
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IV. MASSNAHMEN 

1. Übersicht 

Die in Abb. 6 aufgelisteten Massnahmen sind den Bereichen Legalbewährung/Verbrechensbe-

kämpfung oder Gesundheitsförderung/Suchtprävention zuzuordnen. Es sind Massnahmen, die mit-

helfen sollen, das Problem "Alkohol und Drogen im Strassenverkehr" in positiver Richtung zu be-

einflussen. 

Abbildung 6: 

Übersicht über mögliche general- und spezialpräventive Massnahmen gegen Alkohol und Drogen im 

Strassenverkehr 

Ziel der Massnahme  Beeinflussungsprinzip 

 reglementierend, restriktiv, strafend informativ, fördernd, helfend  

Verbesserung der Legal-
bewährung im allgemei-
nen (Generalprävention) 

- Verkehrsgesetze 

-  polizeiliche Überwachung 

- Androhen von Strafen und Ausweis- 
  entzug 

- Beschränkung des Alkoholkonsums 
  durch Steuererhöhung 

- Verkehrserziehung 

- Gesundheitserziehung 

- Fahrausbildung 

- Verkehrssicherheitskampagnen 

 

Reduzierung des Rück-
fallrisikos von verkehrs-
delinquenten Lenkern 
(Spezialprävention) 

- Strafen 

- Führerausweisentzug (Warnungs- und 
  Sicherungsentzug) 

 

- Nachschulung (Verkehrsunterricht) 

- Beratung, Therapie 

 

Eine systematische Ausschöpfung generalpräventiver Anstrengungen soll eine generelle Verbesse-

rung der Legalbewährung herbeiführen. Spezialprävention ist als ergänzendes Mittel zur Erhöhung 

der Legalbewährung und der Verkehrssicherheit zu sehen. General- und Spezialprävention stellen 

dabei einander bedingende, ergänzende und fliessend ineinander übergehende Massnahmen dar. In 

diesem Sinne können z.B. Nachschulungskurse generalpräventive Anstrengungen nicht ersetzen, 

sie sind im Gegenteil auf strafende und helfende generalpräventive Elemente angewiesen. Ande-

rerseits machen gerade die Strafen mit dem dahinterliegenden Schuldprinzip nur dann Sinn, wenn 

Möglichkeiten zur Behebung der Deliktursachen angeboten werden. Momentan kommen auf der 

Ebene der Spezialprävention fast ausschliesslich strafende Deliktfolgen zur Anwendung. 
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2. Generalpräventive Massnahmen 

2.1 Erziehung und Ausbildung 

Erzieherische Massnahmen sollten bei der Bedeutung des Alkoholkonsums und den damit verbun-

denen gesellschaftlichen Zwängen ansetzen. Zentrale Anliegen sind deshalb "Standfestigkeit ge-

genüber negativer sozialer Beeinflussung" und "alternative Erlebnisformen", wobei sich Gesund-

heits- und Verkehrserziehung überschneiden. In der Verkehrserziehung sollten zusätzlich die be-

sonderen Bedingungen des Handlungsfeldes Strassenverkehr verdeutlicht und die Bereitschaft ge-

fördert werden, auf ansonsten von der Gesellschaft positiv bewertete Verhaltensweisen zu ver-

zichten. 

Die Primärprävention im Alkohol- und Drogenbereich ist auch deshalb wichtig, weil sie das Kon-

sumverhalten der Bevölkerung mitbeeinflussen kann. In der Alkoholprävention ist bekannt, dass 

eine Verminderung der von einer Gesellschaft konsumierten Menge auch zu einer Reduktion alko-

holbezogener, negativer Erscheinungen wie Krankheiten und Unfällen führt. Entsprechend kann 

angenommen werden, dass bei effektiver Drogenprävention weniger drogenbeeinflusste Lenker am 

Strassenverkehr teilnehmen würden. Es ist empirisch erwiesen, dass Primärprävention den 

Konsumbeginn verschieben oder langfristigen Konsum verhindern kann. Sie darf sich indessen 

nicht in Informationskampagnen erschöpfen, sondern muss durch Eltern, Schulen und nicht zuletzt 

durch Gleichaltrige mitgetragen werden. Persönliche Kommunikation ist ein notwendiges Element. 

Wenn Kinder durch Standfestigkeitstrainings und Aneignen von Kompetenzen zur Lebens-

bewältigung lernen, selbstverantwortlich zu handeln, ist das ein wichtiger Beitrag zur Verhütung 

problematischen Konsumverhaltens. 

Die Alkohol- und Drogenprävention muss sich an alle richten und früh einsetzen, weil sie bei 

Nichtkonsumenten effektiver ist; sogenannte Probierer sind schon schwerer zu beeinflussen. Dieser 

primärpräventive Ansatz darf nicht zu global sein. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die Be-

mühungen dann erfolgreich sind, wenn die Massnahmen spezifisch auf einzelne Verhaltensweisen, 

Altersgruppen, Lebensbedingungen und zum Teil auch einzelne Substanzgruppen zugeschnitten 

sind. Im weiteren sind Präventionsbemühungen dann effektiv, wenn sich die Botschaft an den Be-

dürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientiert. Da der Konsum im Einzelfall eine Funktion 

erfüllt, müssen Alternativen geboten werden, mit denen dieselben Bedürfnisse auf kreativere Art 

befriedigt werden können. In diesem Sinne sind auch die Vorteile hervorzuheben, die dem 

Jugendlichen aufgrund des gewünschten Verhaltens erwachsen, insbesondere die kurzfristigen 

Vorteile. 

Im Rahmen der Verkehrserziehung und Fahrausbildung sind in erster Linie die sogenannten Pro-

bierer anzusprechen. Es soll ein positives Image des nüchternen Fahrers propagiert werden. Dieses 

muss sich am Ziel orientieren, den Alkohol- und Drogenkonsum vollständig vom Lenken eines 

Fahrzeuges zu trennen. Als positives Beispiel sind die Bemühungen des Aktionskomitees "Alkohol 
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am Steuer nie" ASN zu erwähnen. Auch geringe Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit führen bei 

jungen Lenkern zu einem erhöhten Unfallrisiko. Diese Überlegungen bewogen einige Länder, für 

junge Lenker tiefere Alkohollimiten einzuführen. Dieselben Überlegungen dürften auch für illegale 

Drogen zutreffen 

Bei den Bemühungen zur Prävention von Drogen im Strassenverkehr müssen in erster Linie die 14- 

bis 18jährigen sowie die sich in der Fahrausbildung befindlichen Personen angesprochen werden. 

Während Drogenprävention auf die Bewältigung von Lebensaufgaben zielt, muss verkehrs-

bezogene Prävention das Trennen von Drogenkonsum und Fahren propagieren. 

Bezüglich Alkohol stellen die 18- bis 24jährigen eine besondere Gruppe dar. Sie weisen besonders 

am Wochenende nachts sehr hohe Unfallzahlen auf. Gründe dafür sind Risikofreudigkeit sowie 

Fahr- und Trinkunerfahrenheit. Besonders bei dieser Gruppe wirken sich schon relativ geringe 

Blutalkoholkonzentrationen zwischen 0,3 und 0,8 Promille negativ aus. Angesichts dieser Pro-

bleme werden zur Zeit neue Möglichkeiten der Prävention diskutiert. In der Schweiz zum Beispiel 

wurde ein Zweiphasenmodell der Ausbildung vorgeschlagen, das unter anderem folgende zwei 

Elemente enthält: 

- Informationen zum Thema Alkohol in der Grundausbildung (z.B. Auswirkungen auf Erleben 

und Fahrverhalten; Alkohol als Unfallursache) 

- Aufgebot zu Nachschulungskurs nach erster gravierender Verkehrsregelverletzung (z.B. Fahren 

in angetrunkenem Zustand) 

Während in Europa ein vorwiegend pädagogischer Ansatz gewählt wird, setzen sich in einigen 

englischsprachigen Ländern in Übersee reglementierende Massnahmen wie Alkoholverbot oder 

Nachtfahrverbot für junge Lenker durch. 

2.2 Sensibilisierung 

Bei der Beeinflussung des Verhaltens von Fahrzeuglenkern im Konflikt Trinken und Fahren muss 

davon ausgegangen werden, dass Fahren unter Substanzeinfluss nicht nur auf kurzfristige, situa-

tionsbezogene Entscheidungen zurückzuführen ist, sondern auch zeitlich weiter zurückliegende 

Prozesse mitbestimmend sind (MCKNIGHT et al., 1995; SIEGRIST, 1992). Entscheidungen be-

treffend Zielort, Transportart, Begleitung, Planung des Alkoholkonsums und Alternativen zum 

Fahren mit Alkohol sind deshalb Themen, die in Kampagnen angesprochen werden müssen. Zu-

dem sind private und öffentliche Gastgeber zu motivieren, Mitverantwortung zu übernehmen. 

In Anbetracht der Schwierigkeiten, das Konsumverhalten zu beeinflussen, sollten auch Fahrstra-

tegien in Ausbildung und Aufklärung einfliessen. Beispiele sind, vorgängig einen Fahrer zu be-

stimmen, der nüchtern bleibt ("designated driver") oder alternative Fortbewegungsmitttel zu wäh-

len. Bereits bekannte Ansätze wie Discobusse oder die Aktion "Nez Rouge" können in diesem 

Sinne auch zur Prävention von Fahrten unter Drogeneinfluss beitragen. Dabei 

- sind Kampagnen und Angebote wenn möglich vor Ort durchzuführen, also dort, wo die Wahr-

scheinlichkeit einer Fahrt unter Alkohol oder Drogen gross ist. 
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- ist es nützlich, auf das Risiko für andere Verkehrsteilnehmer oder mitfahrende Personen hinzu-

weisen, da in der Regel nicht davon ausgegangen wird, dass eigene Handlungen sich auf einen 

selbst negativ auswirken. 

Die Möglichkeiten von Sensibilisierungsmassnahmen sind beschränkt. Ihre Effizienz kann aber 

gesteigert werden, wenn 

- eine detaillierte Analyse der Zielgruppe vorausgeht und die Kampagne gemäss den Resultaten 

geplant wird, 

- sie Informationen vermitteln, die zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema auffordern, 

- umsetzbare Handlungsanweisungen gegeben werden und dabei der Umgang mit sozialen Pro-

zessen in potentiellen Trinksituationen angesprochen wird, 

- sie von weiteren, vertiefenden Massnahmen begleitet resp. solche folgen werden. 

Langfristig können Kampagnen den Trend unterstützen, den vermeintlichen Trinkzwang zumindest 

zu relativieren (HUGUENIN & WINKLER, 1993). So hat zum Beispiel in Holland eine 

fünfjährige Beeinflussungskampagne die Einstellungen der Bevölkerung gegenüber Fahrten mit 

illegaler BAK zu verändern vermocht (SÖDER, 1991). 

In jedem Fall muss einer umfassenden Strategie gefolgt werden. Noch so gut gemeinte Ratschläge 

sind nicht erfolgreich, wenn sie den Umweltgegebenheiten widersprechen (BÖCHER, 1990). Die 

Trinkgewohnheiten einer Gesellschaft sind also auch in Informationskampagnen zumindest im-

plizit zu thematisieren. Das Vorschlagen von Fahrstrategien kann deshalb nur eine Notlösung sein, 

die das Problem Trinken und Fahren nicht grundsätzlich angeht. 

2.3 Reglementierende Massnahmen 

2.3.1 Grenzwerte 

Mit dem Aufstellen eines Grenzwertes sollen gefährliche Verhaltensweisen verboten und unter 

Strafe gestellt werden. Davon wird eine generalpräventive Wirkung erwartet. Diese tritt dann eher 

ein, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

¶ der Grenzwert entspricht einer Unterteilung in gefährliche und ungefährliche Verhaltensweisen, 

¶ aus der Vorschrift ist eine Handlungsanweisung (auch ohne Expertenwissen) abzuleiten, 

¶ die Wahrscheinlichkeit, bei einer Verletzung der Vorschrift kontrolliert und bestraft zu werden, 

ist nicht gering, und die Fahrzeuglenker sind sich dessen bewusst, 

¶ die angedrohten Deliktfolgen werden als stark unerwünscht eingeschätzt. 

Für den Alkoholbereich gilt dazu folgendes: Im Vergleich zu 0,8 Promille erfüllt die 0,5-Limite die 

ersten beiden Bedingungen besser; bezogen auf den Durchschnitt aller Fahrzeuglenker steigt das 

Unfallrisiko ab 0,5 Promille und die in Präventionskampagnen propagierte 1-Glas-Regel ist 

passender (auch aufgrund geringerer interindividueller Differenzen bzgl. Dosis-BAK). In objekti-

ver Hinsicht erhöht eine Herabsetzung der Limite (bei gleichbleibender Kontrollintensität) die An-

zahl unentdeckter Fahrten unter Alkoholeinfluss. Die meisten Verkehrsteilnehmer unterschätzen 

indessen die Alkoholmengen, die sie zum Erreichen der 0,8-Limite benötigen; sie glauben, häufiger 

gegen das Gesetz zu verstossen, als sie dies tatsächlich tun. Aus der Sicht der Fahrzeuglenker ist 
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die Dunkelziffer (Verhältnis unentdeckter zu registrierten Fahrten unter Substanzeinfluss) deshalb 

heute viel höher als das tatsächliche Verhältnis von ca. 1/600. Mit einer BAK-Limite von 0,5 

Promille könnte indessen im Sinne einer Aufklärung und Handlungsanleitung mitgeteilt werden, 

was verboten ist und was nicht. Da tatsächlich nur ca. 5 Prozent der Fahrzeuglenker mit mehr als 

0,5 Promille Blutalkohol unterwegs sind und Fahrten nach nur geringen Alkoholmengen nicht 

mehr als unentdeckter Gesetzesbruch zu taxieren wären, würde sich aus Sicht der Bevölkerung die 

Dunkelziffer gar reduzieren. Die heutige unklare Situation führt auch zu einer toleranten Einstel-

lung in breiten Bevölkerungskreisen und zu geringer Verurteilung von Fahrten in angetrunkenem 

Zustand. Die Forderung nach einer Herabsetzung auf 0,5 Promille ist deshalb u.a. ein Beitrag zur 

Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Es gibt zudem empirische Hinweise auf den 

Beitrag der 0,5-Limite zur Verkehrssicherheit. Die Erfahrungen in den Niederlanden und Teilen 

Australiens belegen, dass die 0,5-Promille-Grenze einen Beitrag zur Reduktion von Trunkenheits-

fahrten und damit verbundenen Unfällen leisten kann (HOMEL, 1994; MATHIJSSEN & NORD-

ZIJ, 1993). Es zeigte sich auch, dass die tiefere Limite zu einer besonders deutlichen Abnahme von 

Fahrten mit hohen BAK (über 1,5 Promille) führte (BROOKS & ZAAL, 1993). Für den Bun-

desstaat South Australia, der 1991 die 0,5-Limite einführte, konnte hingegen nicht schlüssig geklärt 

werden, ob die starke Abnahme von Alkoholunfällen tatsächlich auf diese Massnahme zu-

rückzuführen ist (McLEAN et al., 1995). 

Die Diskussion um Grenzwerte für illegale Drogen ist erst in jüngster Zeit mit der Einführung der 

Straffreiheit für den Konsum aufgetaucht. Aus Sicht der Verkehrssicherheit sind analog dem 

Alkoholproblem Grenzwerte zu fordern, deren Überschreiten eine objektive Gefährdung der Ver-

kehrssicherheit bewirken. Ob zum Beispiel für Cannabis ein der 0,5-BAK-Grenze entsprechendes 

Limit bestimmt werden kann, wie dies z.B. von BERGHAUS (1995) schon diskutiert wurde, muss 

beim heutigen Wissensstand offen bleiben. In jedem Fall ist aber die Entwicklung zuverlässiger 

und praktikabler Messinstrumente Bedingung für die Kontrolle von Drogen im Strassenverkehr. 

Art. 17 Abs 1bis SVG enthält eine Limite für eine längere Entzugsdauer des Führerausweises  

(evtl. dauernd gemäss Abs 2). Namentlich erwähnt sind "Trunksucht oder andere Suchtkrankhei-

ten". Nach erfolgreicher Therapie kann der Fahrausweis wieder beantragt werden. Obwohl ein 

bestimmter Anteil der betroffenen Personen auch ohne Führerausweis ein Fahrzeug lenkt, ist diese 

Massnahme in zweierlei Hinsicht sehr effizient: 

- ein Teil der gefährlichen Fahrzeuglenker wird von der Strasse ferngehalten, 

- Gesundheitsprobleme werden erkannt und können behoben/behandelt werden. 
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2.3.1.1 Überwachung 

Eine Verbesserung der Überwachung durch systematische Polizeikontrollen auch ohne Verdacht 

auf Angetrunkenheit ist erwiesenermassen eines der effizientesten Mittel zur Reduktion der Alko-

holfahrten (HOMEL, 1994). Im australischen New South Wales führte die Möglichkeit, anlassfreie 

Atemalkoholkontrollen durchzuführen, zu einer seit zehn Jahren anhaltenden Reduktion der 

Alkoholunfälle (HOMEL et al., 1995; SPAN & STANISLAW, 1995). Einig ist man sich, dass die-

ser Erfolg auch der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit und den tatsächlich durchgeführten Polizei-

kontrollen zu verdanken ist. Die präventive Wirkung der Massnahme ist dann am grössten, wenn 

die subjektive Kontrollwahrscheinlichkeit der Fahrzeuglenker durch diese Elemente beeinflusst 

werden kann. Erwiesenermassen sind deshalb Zufallskontrollen an gut sichtbaren und stark 

frequentierten Stellen, zum Teil begleitet durch Öffentlichkeitsarbeit, am wirksamsten. Neben 

dieser Abschreckungsstrategie sind zur Entdeckung möglichst vieler Alkoholfahrer strategisch 

gezielte, punktuelle Kontrollen durchzuführen. Auch die Zulassung von Atemalkoholmesswerten 

als Beweismittel, wie dies in Grossbritannien seit 1983 der Fall ist, erhöht die Effizienz der anlass-

freien Atemalkoholkontrollen. 

2.3.1.1 Strafen und Administrativmassnahmen 

Während bislang keine positiven Befunde für die abschreckende oder rückfallmindernde Wirkung 

von Gefängnisstrafen (ROSS, undatiert) sowie generell für harte Strafen (hohe Bussen, lange 

Haftstrafen, keine Halbgefangenschaft; MANN et al., 1991) gefunden wurden, erweist sich der 

Entzug der Fahrerlaubnis als nützlichste aller Sanktionen (MANN et al, 1991; TORNRÖS, 1993). 

Die positive Wirkung dieser Massnahme liegt darin, dass sie mit kurzem zeitlichem Abstand auf 

das entdeckte Delikt und mit grosser Wahrscheinlichkeit eintritt. Einen positiven Beitrag zur Ver-

kehrssicherheit leistet sie zudem, weil Fahrer mit einem grösseren Sicherheitsrisiko für eine be-

stimmte Zeit vom Strassenverkehr ferngehalten werden. 

2.3.1.1 Reglementierung des Gesamtalkoholverbrauchs 

Die hohe durchschnittliche Alkoholkonsummenge als Bedingung von Fahrten in angetrunkenem 

Zustand legt auch reglementierende Massnahmen zur Senkung des Gesamtalkoholverbrauchs nahe. 

Während der Zusammenhang zwischen der Alkoholkonsummenge und Faktoren wie Leberzirrhose 

und Selbstmord wissenschaftlich fundiert ist, bleibt der Einfluss der von einer Gesell 

schaft konsumierten Menge auf die alkoholbedingten Strassenverkehrsunfälle ungeklärt (z.B. 

GIESBRECHT & DICK, 1993). Ob der Zusammenhang lediglich aufgrund methodischer Probleme 

nicht nachgewiesen werden kann (Beeinflussung der offiziellen Unfallstatistik durch un-

regelmässige Kontrolltätigkeit; Multikausalität von Unfällen) oder ob er unter Umständen nur für 
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bestimmte, besonders gefährdete Gruppen und/oder bestimmte Regionen (unterschiedliche Ein-

stellungen zu Fahrten in angetrunkenem Zustand) zutrifft, muss im Moment offen bleiben. 

2.3.1.1 Reglementierende Massnahmen für spezielle Risikogruppen 

Die besondere Gefährdung junger Lenker bereits bei geringen Alkoholmengen steht in Zusam-

menhang mit altersspezifischen Eigenschaften. Risikofreudigkeit zum Beispiel ist ein notwendiges 

und wichtiges Element der Entwicklung, und eine Beeinflussung durch Schulung und Fahrausbil-

dung ist schwierig. Aus dieser Überlegung folgt die Idee, die Risikoexposition durch Auflagen zu 

minimieren. In den USA, Neuseeland, Australien und Österreich sind eine oder mehrere der fol-

genden Auflagen für Neulenker eingeführt worden: 

- Nachtfahrverbot am Wochenende 

- Alkoholverbot 

- tiefere Alkohollimite 

Tatsächlich scheinen sich diese Massnahmen, die eine Reduktion der Fahrleistung oder/und der 

Gefahrenexposition zur Folge haben, positiv auf die Unfallzahlen auszuwirken (SWEEDLER & 

QUINLAN, 1995). Am erfolgversprechendsten dürfte eine Fahrausbildung sein, die sowohl das 

Verkehrsbeteiligungsverhalten (Quantität) als auch das Fahrerverhalten (Qualität) beeinflusst, in-

dem Ausbildungselemente und Auflagen/Restriktionen sinnvoll verknüpft werden (SCHLAG & 

SCHLEGER, 1993). 

3. Spezialpräventiver Ansatz 

3.1 Rehabilitation alkohol- und drogenauffälliger Fahrzeuglenker (Nachschulung) 

Nachschulungskurse sind spezialpräventive individuelle Massnahmen, die man als "Servicelei-

stung" gegenüber delinquenten Verkehrsteilnehmern verstehen kann. Repressive Massnahmen, wie 

der Ausschluss aus dem Strassenverkehr oder das ausschliessliche Verhängen von Strafen, können 

so durch formende, dynamische Eingriffe ergänzt werden. Teilnehmer von Nachschulungskursen 

für auffällige Lenker erhalten Gelegenheit, sich unter Berücksichtigung der Vorgeschichte sowie 

der aktuellen Lebensumstände mit dem Delikt und dem eigenen Verkehrsverhalten 

auseinanderzusetzen. Die Nachschulung von Verkehrsdelinquenten dient aber auch der Behebung 

von Fahreignungsmängeln. 

In verschiedenen Ländern wird alkoholauffälligen Lenkern eine helfende, rehabilitative Mass-

nahme angeboten. Dabei wird von drei Grundannahmen ausgegangen: 

- Es sind Gruppen von Fahrzeuglenkern identifizierbar, von denen ein erhöhtes Risiko für die 

Verkehrssicherheit ausgeht. 

- Es wird erwartet, dass auffällige Lenker sich weiterhin nicht angepasst verhalten werden, wenn 

keine adäquaten Anstrengungen zur Verbesserung des Fahrverhaltens unternommen werden. 

- Die Rückfallwahrscheinlichkeit ist dann am geringsten, wenn strafende durch helfende Delikt-

folgen sinnvoll ergänzt werden. 
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Die Generalprävention bezieht sich auf die Gesamtheit der Fahrzeuglenker; sie kann zwar ver-

bessert werden, eine optimale Wirkung kann sie indessen nicht erzielen. Von diesen Massnahmen 

nicht genügend beeinflusst werden diejenigen Personen, die sich aufgrund weit über den Bereich 

Strassenverkehr hinausgehender Ursachen problematische Trinkmuster angeeignet haben. 

Je nach Zielgruppe und Häufigkeit der Delikte stellen sich diese Probleme in unterschiedlichem 

Ausmass, und die Anforderungen an die Kurskonzepte sowie an die Kursleiter müssen den Um-

ständen angepasst sein. In dieser Hinsicht gilt es in erster Linie, zwischen erstmals und wiederholt 

Auffälligen sowie zwischen jungen und älteren Lenkern zu unterscheiden. Insbesondere die Kurse 

für wiederholt alkoholauffällige Verkehrsteilnehmer müssen auf psychologisch-pädagogischen 

Konzepten basieren und mehrere Sitzungen beinhalten. Bei allen Kursarten wird es aber darum 

gehen, den Teilnehmern die Bedingungen, die zum Delikt sowie zur Verfestigung bestimmter Ge-

wohnheiten geführt haben, aufzuzeigen und darauf aufbauend Orientierungsmuster und Hand-

lungsalternativen zu erarbeiten. 

Die Ziele der Nachschulungskurse sind die Erhöhung der Verkehrssicherheit und damit die Beach-

tung der Verkehrsregeln, die Früherkennung von Alkoholproblemen sowie der Beitrag zur Selbst-

hilfe, was die individuelle Lebensgestaltung betrifft. Dies zeigt, dass der Anspruch an die Nach-

schulung vielfältig ist und das alleinige Kriterium der Legalbewährung dem Problem nicht gerecht 

wird. Neben der zu erzielenden geringeren Rückfallrate muss also - was die Alkoholkurse betrifft - 

auch ein genereller Beitrag zur Alkoholprävention berücksichtigt werden. Oft ist eine Auffälligkeit 

im Strassenverkehr für den Betroffenen ein erstes Anzeichen auf ein problematisches Alkohol-

konsumverhalten. Dieses kommt in den Kursen zur Sprache, wodurch eine Auseinandersetzung mit 

der eigenen Lebenssituation und -gestaltung erfolgt. Ist dies der Fall, werden die negativen 

Sanktionen der Verkehrsregelverletzung nicht allein der Willkür der Kontrollorgane attribuiert, und 

die Problembearbeitung mit präventivem Charakter kann anschliessen. 

Bisherige Untersuchungen zeigen, dass Nachschulungskurse die Rückfallwahrscheinlichkeit auf-

fälliger Lenker reduzieren bzw. deren Unfallhäufigkeit senken können (HUGUENIN et al., 1988; 

STEPHAN, 1986; WINKLER et al., 1990). Voraussetzung dafür ist allerdings ein Ansatz, der die 

Handlung des Kursteilnehmers in der aktuellen Trinksituation, die soziale Umwelt, die Hand-

lungsdispositionen, den Kontext, in dem die Handlung abläuft, sowie die psychodynamischen Ele-

mente des Handlungsverlaufs einbezieht. 

Rehabilitationsbemühungen sind dann erfolgreich, wenn die einzelnen Modelle der Problematik 

der Zielgruppe angepasst sind. Einig ist man sich darüber, dass alkoholabhängige Personen von 

einer relativ kurzen, in Gruppen durchgeführten Intervention wenig profitieren können. Die nicht 

eindeutig alkoholabhängigen Verkehrsteilnehmer können in folgende Gruppen unterteilt werden 

(SIEGRIST, 1992): 

- Gruppe mit sehr hohem Trink-Fahr-Risiko 

Es handelt sich um die grösste Gruppe unter den wiederholt alkoholauffälligen Fahrzeuglen-



22 Häufigkeit und Gefährlichkeit verschiedener Substanzen im Strassenverkehr 

kern. Das Trink-Fahr-Problem ist bei diesen Personen deshalb besonders hoch, weil eine An-

häufung von Risikofaktoren vorliegt: hoher täglicher Alkoholkonsum in Zusammenhang mit 

dem Erleben negativer Gefühle; problematische Einstellungen; der Alkoholkonsum erfolgt in 

anonymen Situationen. 

- Gruppe mit hohem Trink-Fahr-Risiko 

Die zweitgrösste Gruppe weist folgende Risikofaktoren auf: hoher täglicher Alkoholkonsum; 

problematische Einstellungen zum Thema Alkohol und Strassenverkehr (z.B. Bagatellisieren 

der von einem Betrunkenen ausgehenden Gefahr); Wissenslücken zum Thema Alkohol und 

Strassenverkehr; es wird häufig in Situationen konsumiert, die zum Vieltrinken auffordern. In 

dieser Gruppe sind aber keine Anzeichen vorhanden, dass Alkohol zur Bekämpfung negativer 

Gefühle eingesetzt wird. 

- Gruppe mit (relativ) kleinem Trink-Fahr-Risiko 

Eine kleine Gruppe unter wiederholt Auffälligen scheint ein kleines Trink-Fahr-Risiko aufzu-

weisen. Unter anderem ist z.B. der tägliche Alkoholkonsum viel geringer als bei den beiden 

anderen Gruppen. In dieser Gruppe sind möglicherweise sogenannte Sozialtrinker enthalten. 

- Gruppe mit episodischem Trinkverhalten und hohem Unfall- sowie Rückfallrisiko 

Eine besondere Gruppe stellen die stark alkoholgefährdeten Personen mit einem episodischen 

Trinkverhalten (Quartalstrinker) dar. Lenker mit diesem Trinkverhalten fahren zwar nicht 

regelmässig unter Alkoholeinfluss, gegebenenfalls ist deren Unfallgefahr aber aufgrund der 

grossen Alkoholmengen und der unkontrollierten Reaktionen sehr gross. Zudem ist die Rück-

fallwahrscheinlichkeit ebenfalls hoch. 

In Europa haben sich auf dieser oder ähnlicher inhaltlicher Basis verschiedene Interventionsmo-

delle entwickelt (z.B. SIEGRIST, KAEGI & AMMANN, 1995). Dabei konnten wertvolle Hin-

weise aus Psychotherapie und Einstellungsforschung verwendet werden.  

3.2 Therapie für Lenker mit Suchtproblemen 

Der Erfolg von Rehabilitationsbemühungen ist dann gefährdet, wenn Personen mit einer massiven 

Alkoholproblematik an den Programmen teilnehmen. 

Die Diagnostik alkoholauffälliger Fahrzeuglenker dient dazu, den einzelnen Personen die ihrer 

Problematik angemessene Intervention vorzuschlagen. Stark alkoholgefährdeten oder alkoholab-

hängigen Personen müssen andere Massnahmen wie Alkoholismustherapie, Psychotherapie oder 

einer Selbsthilfegruppe angeboten werden. Bei dieser Gruppe decken sich die Anliegen der Sucht-

therapie mit jenen der Verkehrssicherheit. Massnahmen im Strassenverkehr tragen dazu bei, Alko-

holgefährdete früh zu erkennen und die adäquaten Interventionen vorzuschlagen. Während bei 

sogenannten Sozialtrinkern die künftige Vermeidung einer zeitlich befristeten Beeinträchtigung der 

Fahrtüchtigkeit zur Diskussion steht, ist es bei alkoholabhängigen Fahrzeuglenkern die Behebung 

eines Zustandes mit Krankheitswert. 
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3.3 Reglementierende Massnahmen 

Inwiefern das Verhängen von Strafen eine präventive Wirkung hat, ist schwer zu beurteilen. 

Zumindest vermögen Strafen allein Rückfälle nicht zu verhindern. Sie müssen ihrer generalprä-

ventiven Funktion wegen zwar im Einzelfall verhängt werden, jedoch sind damit zwei Probleme 

verbunden: 

- Dem Einzelfall kann man auf diese Weise nicht gerecht werden, da Strafen keinen entschei-

denden Beitrag an die (sekundäre) Prävention leisten. 

- Fahren in angetrunkenem Zustand ist auch ein Massenphänomen, das durch das Ausmass der 

Mobilität und der Alkoholkonsummengen vorgezeichnet ist. Die im Einzelfall ausgesprochene 

Strafe kann diesem Umstand nicht gerecht werden; sie fördert vielmehr die Individualisierung 

des Unrechts. 

Individuelle Strafen bilden deshalb nur dann einen integrierenden Bestandteil einer umfassenden 

Prävention, wenn Fahren in angetrunkenem Zustand primär als gesamtgesellschaftliches Thema 

diskutiert wird und Strafen durch helfende Massnahmen zur Bearbeitung der Deliktursachen be-

gleitet werden. Betreffend der konkreten Wirkung ist das unter Kapitel 2.3 Gesagte zu bestätigen. 

Die hauptsächliche Wirkung ist vom Entzug des Führerausweises (nach schweizerischem Recht 

eine Massnahme) zu erwarten, der von den Betroffenen als "Hauptstrafe" erlebt wird. Gefängnis 

und Busse vermögen indessen kaum eine spezialpräventive Wirkung zu erzielen. 

4. Technische Massnahmen 

Technische Entwicklungen können einen Beitrag zur Reduktion von Fahrten unter Alkohol- und 

evtl. Drogeneinfluss leisten. Bereits erprobt, aber noch verbesserungswürdig ist eine technische 

Vorrichtung, die das Starten des Motors erst dann erlaubt, wenn der Lenker eine bestimmte BAK-

Limite nicht überschritten hat. In Diskussion steht auch die sogenannte "smart-card", die den 

aktuellen Fahrstil des Fahrzeuglenkers mit dem üblichen Fahrstil dieser Person vergleicht und 

grosse Diskrepanzen mit dem Abstellen des Motors bestraft. 

5. Handlungsbedarf 

Auch aus kriminalpolitischer Sicht stellt sich neben der Frage der Effizienz der ausgesprochenen 

Massnahmen diejenige nach der sinnvollen Gewichtung spezial- und generalpräventiver Mass-

nahmen. Für die Vermeidung von Verkehrsdelikten ist es sinnvoll, primär generalpräventive Ele-

mente auszuschöpfen (z.B. SCHOECH, 1989). Dazu gehören das gesetzliche Verbot (Promille-

Grenze), die polizeiliche Kontrolle, eine thematische Ausweitung allgemeinbildender Fächer in der 

Schule und des Theorieunterrichts in der Fahrausbildung sowie Informationskampagnen. Während 

z.B. in der Fahrausbildung mit dem Zweiphasenmodell eine Grundlage für verbesserte Aktivitäten 

geschaffen wird, bleiben andere Ressourcen ungenutzt. Zudem ist eine Verknüpfung der 

Primärprävention des Substanzmissbrauchs mit der Verkehrssicherheitsarbeit sinnvoll, da letztere 

auf die vorbereitende Arbeit anderer Präventionsbemühungen angewiesen ist. Verkehrserziehung, 
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Fahrausbildung und Sicherheitskampagnen allein sind zu wenig auf die eigentlichen Ursachen des 

übermässigen Alkohol- und Drogenkonsums ausgerichtet resp. kommen erst dann zum Tragen, 

wenn sich problematische Verhaltensmuster schon entwickelt haben. 

Ein optimales Ausbildungssystem für den Strassenverkehr sowie die Ausschöpfung anderer gene-

ralpräventiver Potentiale kann den Prozentsatz nachschulungsbedürftiger Lenker verkleinern, die 

Notwendigkeit der Nachschulung bleibt indessen bestehen. In diesem Sinne ergänzen Nachschu-

lungskurse die Aktivitäten zur Verhütung von Trunkenheitsfahrten und anderen Verkehrsdelikten. 

Sie sind auch ausschliesslich in diesem Fall effizient, nicht aber wenn sie die Generalprävention 

ersetzen. In der Strafrechtsgeschichte der letzten hundert Jahre ging der Anteil vollzogener Frei-

heitsstrafen zugunsten weniger einschneidender Massregeln oder Massnahmen stark zurück. Im 

speziellen wurden je länger desto mehr Formen individueller Behandlung der Resozialisierung als 

zuträglicher erachtet als die klassische Strafverwahrung. Diese Erkenntnis wurde im Bereich 

Strassenverkehr noch zu wenig umgesetzt. 

Die Verbesserungsvorschläge zur Optimierung der einzelnen Massnahmen sind im Detail in Abb. 7 

festgehalten. Die Vorschläge gehen vom heutigen Erkenntnisstand aus und resultieren aus fol-

genden Überlegungen: 

- Fahren unter Einfluss einer Substanz ist kein Massendelikt, jedoch ein gesamtgesellschaftliches 

Problem, das nur beeinflusst werden kann, wenn die Gesamtheit der Verkehrsteilnehmer sensi-

bilisiert wird. 

- Auf allen Ebenen der Prävention von Alkohol und illegalen Drogen im Strassenverkehr ergeben 

sich Überschneidungen mit der primären Suchtprävention und Gesundheitserziehung, weshalb 

eine vertiefte Zusammenarbeit der jeweiligen Fachleute/Fachstellen angestrebt werden muss. 

- Primärprävention im Gesundheits- und Generalprävention im Justizbereich leisten wichtige, 

aber nicht ausreichende Beiträge. Lenker mit problematischem bis süchtigem Trinkverhalten 

bedürfen besonderer Unterstützung (Nachschulung, Therapie) und Kontrolle (Warnungs- oder 

Sicherungsentzug des Führerausweises). 

- Die besonders gefährdeten jungen Lenker müssen bereits in der Schulzeit mit dem Thema 

Alkohol und Drogen konfrontiert und während der ersten Zeit der motorisierten Verkehrsteil-

nahme besonders begleitet werden. 

- Die gesetzlichen Grenzwerte müssen für die Verkehrsteilnehmer in konkrete Handlungsauffor-

derungen umsetzbar sein und gefährliche von nicht gefährlichen Handlungen abgrenzen. 

- Kontrollen können ein effizientes Mittel gegen Alkohol und illegale Drogen im Strassenverkehr 

sein. Diese Massnahme ist aber limitiert, da die eigentlichen Ursachen des Fehlverhaltens nicht 

berührt werden. Es bedarf deshalb grosser Anstrengungen, damit ihre Wirkung erhalten werden 

kann. Am erfolgversprechendsten sind systematisch geplante, durch Öffentlichkeitsarbeit 

begleitete Kontrollen. 

- Der Führerausweisentzug ist ein sehr effizientes Mittel; gefährliche Lenker können vom Stras-

senverkehr ferngehalten werden. Zudem hat diese Massnahme (im Gegensatz zu den Strafen) 

eine general- und spezialpräventive (in Kombination mit Nachschulung) Auswirkung. 

- Adäquate Massnahmen können nur dann entworfen, bestehende Massnahmen nur dann opti-

miert werden, wenn das notwendige Basiswissen (z.B. Zielgruppenanalyse, Wirkungsweise von 

Massnahmen) vorhanden ist. Epidemiologie und sozialwissenschaftliche Forschung sind des-

halb eine notwendige Voraussetzung zur Schaffung geeigneter Mittel zur Reduktion von Fahr-

ten in angetrunkenem Zustand. 
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6. Forschung 

Da sämtliche technischen und reglementierenden Massnahmen eine bestimmte Sensibilisierung der 

Fahrzeuglenker voraussetzen oder gar durch diese ersetzt werden können, besteht auch auf 

sozialwissenschaftlichem Gebiet Forschungsbedarf: 

- Für die Planung von Schulungs- und Beeinflussungsmassnahmen müssen Verhaltensmuster und 

-motive von Fahrzeuglenkern erhoben werden.  

- Die Einstellung der Bevölkerung gegenüber Fahren in angetrunkenem Zustand und gegenüber 

bestimmten Massnahmen muss regelmässig erhoben und die weitere Sicherheitspolitik entspre-

chend geplant werden. 

- Eingeführte Massnahmen müssen im Sinne einer Prozess- und Erfolgsevaluation überprüft 

werden. 

Im weiteren sind die BAK-Messungen bei allen in ein Spital eingelieferten Unfallopfern für die 

epidemiologische Forschung von grosser Bedeutung. 
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V. ZUSAMMENFASSUNG 

Illegale Drogen, jedoch vor allem Alkohol, gefährden die Sicherheit im Strassenverkehr. Unfälle 

ereignen sich aufgrund mehrerer Bedingungen; die durch Substanzen hervorgerufene Fahruntüch-

tigkeit der Lenker ist nur eine, jedoch eine wesentliche. Kann die Zahl substanzbeeinflusster Len-

ker reduziert werden, ist das ein wesentlicher Beitrag zur öffentlichen Gesundheit. In diesem 

Bericht werden das Ausmass und die Risiken von illegalen Drogen und Alkohol im Strassenver-

kehr erörtert, und abschliessend auf mögliche Verbesserungen der Prävention hingewiesen. Die 

meisten dieser Vorschläge können ohne grossen Mehraufwand und grosse Mehrkosten eingeführt 

werden. 

Die Fahrtüchtigkeit der Autofahrer und Autofahrerinnen ist deutlich häufiger durch Alkohol als 

durch illegale Drogen beeinflusst. Und doch sind Fahrten unter Alkoholeinfluss seltener als ge-

meinhin angenommen. Nur etwa 2 Prozent der Fahrten werden mit einer Blutalkoholkonzentration 

(BAK) von über 0,8 Promille durchgeführt. 

Über die Gefährlichkeit einer Substanz kann erst dann etwas ausgesagt werden, wenn die Häufig-

keit substanzbeeinflusster unfallfreier Fahrer mit der Häufigkeit substanzbeeinflusster verunfallter 

Fahrer in Relation gesetzt wird. Zum Alkohol liegen entsprechende Erkenntnisse vor die zeigen, 

dass der Einfluss des Alkohols das Unfallrisiko drastisch erhöht: Bei 0,8 Promille steigt das Un-

fallrisiko auf das Vierfache des Nüchternwertes an. Detaillierte Auswertungen machen gar deut-

lich, dass diese Risikofunktion für verschiedene Altersgruppen anders aussieht. Jugendliche Neu-

lenker (18- bis 24jährige) weisen bereits bei BAK-Werten von 0,4 Promille ein vielfach erhöhtes 

Unfallrisiko auf. Mit zunehmender BAK nimmt das Unfallrisiko also für alle Fahrzeuglenker zu, 

bei jungen Lenkern beginnt die Zunahme des Risikos indessen früher und sie erfolgt viel stärker. 

Neben den jungen Fahrzeuglenkern sind als weitere Risikogruppe die Vieltrinker zu beachten. 

Diese sind aufgrund ihrer Trink-Fahrgewohnheiten regelmässig alkoholisiert unterwegs. Wegen 

ihrer Konsumgewohnheiten sind sie eine schwer zu beeinflussende Gruppe. Bei der Planung von 

Massnahmen ist aber auch die Gesamtbevölkerung nicht zu vernachlässigen. Obwohl objektiv so-

genannte Sozialtrinker relativ selten als Delinquente (Fahrer mit mehr als 0,8 Promille BAK) in 

Betracht kommen, ist eine Lösung des Problems nur dann herbeizuführen, wenn Alkohol im Stras-

senverkehr als gesamtgesellschaftliches Problem erkannt wird: Die Unklarheit der 0,8 Promillere-

gelung bringt es mit sich, dass sich viele Fahrzeuglenker für Gesetzesbrecher halten (ca. 38 Pro-

zent), obwohl als solche nur ca. 15 Prozent der Führerscheinbesitzer in Frage kommen. Dies führt 

dazu, dass der Gesetzesbruch moralisch nicht sanktioniert wird und Massnahmen zu wenig Unter-

stützung finden. 

 

Der Vergleich der Auswirkungen von Alkohol und illegalen Drogen kann nur mittels Laborexpe-

rimenten, Fahrproben und sogenannten Unfallverursacherstudien erfolgen. Bei letzteren geht man 
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davon aus, dass eine Substanz dann gefährlicher ist, wenn sie häufiger bei unfallverursachenden als 

bei unfallbeteiligten (nicht schuldigen) Fahrzeuglenkern anzutreffen ist. Diese Vergleiche deuten 

darauf hin, dass die Kombination verschiedener Substanzen (z.B. Schlafmittel und Alkohol oder 

Cannabis und Alkohol) sowie Alkohol in höheren Konzentrationen besonders risikoerhöhend sind. 

Bei der Planung von Massnahmen gegen alkohol- und drogenbedingte Risiken im Strassenverkehr 

ist zu berücksichtigen, dass es sinnvoll ist, die generalpräventiven Möglichkeiten soweit als mög-

lich auszuschöpfen, diese aufgrund der unterschiedlichen und vielschichtigen Deliktursachen aber 

in keiner Weise genügen können. Gerade bei Lenkern mit problematischen Konsummustern genü-

gen Information, Sensibilisierung, Abschreckung und Kontrolle nicht mehr. Die permissive Kultur 

gegenüber Alkohol führt dazu, dass nicht selten ein Strassenverkehrsdelikt den problematischen 

Konsum einer Person deutlich macht. In jedem Fall ist das Problem Alkohol und illegale Drogen 

im Strassenverkehr ein zweischichtiges: Neben dem Unfallrisiko im Strassenverkehr geht es auch 

um die Gesundheit der konsumierenden Personen, weshalb sich eine Zusammenarbeit von Sucht-

prävention, Gesundheitserziehung und Sicherheitsarbeit insbesondere aus inhaltlicher Sicht auf-

drängt. 

Folgenden Punkten ist bei der Planung eines kohärenten Präventionspakets (vgl. Abb. 7) Rechnung 

zu tragen: 

- Fahren unter Einfluss einer Substanz ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das nur beein-

flusst werden kann, wenn die Gesamtheit der Bevölkerung sensibilisiert wird. 

- Auf allen Ebenen der Prävention von Alkohol und illegalen Drogen im Strassenverkehr ergeben 

sich Überschneidungspunkte mit der primären Suchtprävention und Gesundheitserziehung, 

weshalb eine Verknüpfung dieser Anstrengungen notwendig ist. 

- Generalprävention leistet einen wichtigen, aber nicht ausreichenden Beitrag. Lenker mit pro-

blematischem bis süchtigem Konsumverhalten bedürfen besonderer Unterstützung (Nachschul-

ung, Therapie) und Kontrolle (Warnungs- oder Sicherungsentzug des Führerausweises). 

- Die jungen Lenker sind eine weitere Risikogruppe. Sie müssen bereits in der Schulzeit mit dem 

Thema Alkohol und Drogen konfrontiert und als unerfahrene Fahrzeuglenker begleitet und 

kontrolliert werden. 

- Die gesetzlichen Grenzwerte müssen für die Verkehrsteilnehmer in konkrete Handlungsauffor-

derungen umsetzbar sein und gefährliche von nicht gefährlichen Handlungen abgrenzen. 

- Vermehrte Kontrolltätigkeit und Führerausweisentzug sind effiziente Mittel gegen Alkohol im 

Strassenverkehr, obwohl diese Massnahme nicht bei Deliktursachen ansetzt. Sie ist vor allem 

dann effizient, wenn sie systematisch geplant wird. 

- Adäquate Massnahmen können nur dann entworfen resp. bestehende Massnahmen verbessert 

werden, wenn epidemiologische, sozialwissenschaftliche und Evaluationsforschung die not-

wendigen Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung stellen können. 
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Abbildung 7 

Vorschläge zur Optimierung präventiver Bemühungen zur Reduktion von Alkohol und Drogen im 

Strassenverkehr 

Massnahme Ziel Optimierung 

Erziehung - Bedeutung des Alkohols und der  damit 
verbundenen gesellschaftlichen 
 Zwänge verdeutlichen 
- Standfestigkeit gegenüber sozialer 
 Beeinflussung fördern 
- Informationen zu den Auswirkungen 
 des Alkohols auf Erleben und Ver-
 halten vermitteln 

- Verknüpfung von Drogen- und Alkohol-
 prävention mit Thema Verkehrssicherheit 

Ausbildung - Zusammenhang zwischen Alkohol-
 konsum und Unfallrisiko erkennen 
- Verhaltensbeeinflussung 

- Einführung 2-Phasenmodell der Fahraus-
 bildung mit stärkerem Bezug zu Trinken 
 und Fahren 

Sensibilisierung/ 
Verkehrssicher-
heitskampagnen 

- Alkohol und Drogen im Strassen- verkehr 
als gesundheitspolitisches  Problem 
erkennen 
- Initiieren, Unterstützen des Trends 
 zu situationsgerechtem Alkohol-
 konsum/-verzicht; Propagieren von 
 Fahralternativen 

- Koordination mit Gesetzesänderungen und 
 Kontrolltätigkeit 
- Ausdehnung bestehender Angebote (z.B. 
 "Nez Rouge", "Alkohol am Steuer nie") auf 
 ganze Schweiz 

Nachschulung - Problematisches Trinkverhalten: 
 individuelles Ausmass und Ursachen 
 bewusst machen; positiv beeinflussen 

- flächendeckendes Kursangebot ganze 
 Schweiz 
- systematische Abklärung nach Alkoholab-
 hängigkeit bei Verdacht 
- Kurskonzept für junge Lenker 

Therapie - selbstschädigendes Verhalten redu-
 zieren; evtl. lernen damit umzugehen 

- systematische Zuweisung substanzab- 
 hängiger Fahrzeuglenker 

Reglementieren-
de Massnahmen 

- Auflagen für Neulenker 
- evtl. Regulierung des Gesamtalkohol-
 konsums 

- tieferer Grenzwert für Fahranfänger 
- evtl. Preispolitik 

Verkehrsgesetze - Verbot gefährlicher Verhaltensweise
 im Strassenverkehr 

- Herabsetzung auf 0,5 Promille 
- analoger Grenzwert für "weiche" Drogen 
 (falls realisierbar) 
- Grenzwert 0 für harte Drogen 

polizeiliche 
Überwachung 

- Durchsetzung der gesetzlichen 
 Forderung 

- Einführung der anlassfreien Atemalkohol-
 kontrolle 
- strategische Planung (Entdecken, Ab-
 schrecken) 
- Koordination mit Öffentlichkeitsarbeit 

Strafe, Busse - Abschreckung, Rückfallminderung  - Ersetzen durch gemeinnützige Arbeit 
- Harmonisierung zwischen Kantonen 

Führerausweis-
entzug 

- Sicherheit des Strassenverkehrs - Verschärfung der Praxis 
- Harmonisierung der Praxis in den Kantonen 
- Sicherungsentzug in angezeigten Fällen 
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Strassenverkehr 

Vortritt gewähren 

(R 7903) 

Aufpassen - Geschwindigkeit anpassen 

(R 8203) 

Partnerschaft im Strassenverkehr (Rechtliche Aspekte) 

(R 8306) 

Auch im Strassenverkehr: Reserven behalten (Psychologische Aspekte) 

(R 8408) 

Auch im Strassenverkehr: Reserven behalten (Rechtliche Aspekte) 

(R 8409) 

Fairness im Strassenverkehr (Psychologische Aspekte) 

(R 8508) 

Fairness im Strassenverkehr (Rechtliche Aspekte) 

(R 8509) 

Sicherheitsgurten - "Klick" vor jedem Start 

(R 8714) 

Älter werden - mobil bleiben 

(R 8724) 

Schutz der Fussgänger 

(R 8816) 

Unfallgeschehen im Strassenverkehr - Bericht über die Schwerpunkte im Statistikjahr 1988 

(R 8915) 

Zonensignalisation: Tempo 30 

(R 9005) 

Unfälle im nächtlichen Strassenverkehr 

(R 9017) 

Junge Lenker und Wochenendvergnügen 

(R 9029) 

Mehr Sicherheit für Zweiradfahrer (Psychologische Aspekte) 

(R 9114) 

Mehr Sicherheit für Zweiradfahrer (Rechtliche Aspekte) 

(R 9115) 

Massnahmen zur Verkehrsberuhigung 

(R 9207) 

Sehen - Erkennen - Reagieren (Reaktionszeit-Messgerät) 

(R 9211) 

Freigabe von Trottoirs für Fahrräder - Abklärung von Anträgen 

(R 9407) 

Funktionstüchtigkeit und Benützung der Fahrradbeleuchtung in der Schweiz 

(R 9410) 

Unfallgeschehen beim Velofahren 

(R 9420) 
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Sicherheit auf Schulwegen 

(R 9511) 

Massnahmen zur Verkehrsberuhigung 

(R 9513) 

Haushalt, Garten, Freizeit 

Sicheres Arbeiten im Garten 

(R 8703) 

Sicheres Arbeiten in der Küche 

(R 8906) 

Sicherheit in Bad und Toilette 

(R 9004) 

Kinderspielplätze (Sicherheitstechnische Anforderungen) 

(R 9202) 

Feuchtbiotope - Gefahren und Sicherung von Gartenweihern und anderen Kleingewässern 

(R 9303) 

Schwerpunkte im Unfallgeschehen - Haushalt, Garten, Freizeit 

(R 9434) 

Sport 

Lawinenverschütteten-Suchsysteme 

(R 8910) 

Unfallverhütung an Grümpelturnieren 

(R 9011) 

Sicherheitsempfehlungen für Wasserrutschbahnen 

(R 9028) 

Unfallverhütung im Sportunterricht mit Senioren 

(R 9125) 

Sporthallen - Sicherheitsempfehlungen für Planung, Bau und Betrieb 

(R 9208) 

Künstliche Kletterwände - Sicherheitsempfehlungen für Planung, Bau und Betrieb 

(R 9405) 

Sicherheitsanforderungen an Anlagen für das Wasserspringen 

(R 9416) 

Freianlagen für den Schul- und Vereinssport - Sicherheitsempfehlungen für Planung, Bau und 

Betrieb 

(R 9527) 

Strassenverkehr/Haushalt, Garten, Freizeit/Sport 

Unfallverhütung bei Kindern bis zu 14 Jahren 

(R 8824) 

Projektarbeit und Sicherheitserziehung auf der Oberstufe 

(R 8903) 
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Unfallverhütung bei Kindern bis zu 16 Jahren 

(R 9508) 

Schwerpunkte im Unfallgeschehen - Strassenverkehr, Sport, Haushalt, Garten, Freizeit 

(R 9514) 


